Deutschlands Immobilienportal

Ohnue-ma](]ern,at fir provisionsfreie Immobilien

Exposé

Wohnen in Heldenstein OT Weidenbach

provisionsfreies Baugrundstiick in familienfreundlicher
Ortsrandlage voll erschlossen ohne Bauzwang

Objekt-Nr. OM-438134
Wohnen

Verkauf: 320.000 €

Ansprechpartner:
Mario Wolf

Kehrhamer Feld 4

84431 Heldenstein OT Weidenbach
Bayern

Deutschland

Grundstticksflache 791,00 m? Ubernahme Nach Vereinbarung
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Objektbeschreibung

Dieses 791 m? grof3e, rechteckig geschnittene Grundstiick in einer ruhigen Sackgasse von
Heldenstein OT Weidenbach bietet die perfekte Basis fiir Ihr Einfamilienhaus. Das Grundstiick
ist voll erschlossen und liegt in einem gewachsenen Wohngebiet.

Neben der freundlichen und hilfsbereiten Nachbarschaft hat das kleine Wohngebiet einen
eigenen und vor allem eingefriedeten Spielplatz.

Der Ortsteil Weidenbach verfiigt tiber einen Bahnhof, eine Metzgerei sowie einen
Backereiwagen. In der Gemeinde Heldenstein kénnen Sie in weniger als 4 km
Einkaufsmoglichkeiten wie dem EDEKA ebenfalls mit einer Backerei, eine Tankstelle, eine
Grundschule und Kindertagesstatten erreichen. Die giinstige Verkehrsanbindung (A94 und
B12), der Bahnstrecke Miinchen-Simbach und ausreichend Schulbushaltestellen bieten hier
eine Vielzahl an Optionen.

Der gultige Bebauungsplan sieht Einfamilienhduser mit Garagen vor.

Abweichungen wie Carports, ein 3-Spanner, ein EFH mit 2 Einliegerwohnungen (3
Wohneinheiten), eine Doppelhaushalfte sowie ein Einfamilienhaus Dachgeschoss mit Gaube
wurden unseres Wissens dennoch bereits genehmigt. Sie sollten allerdings alles mit den
zustandigen Behorden besprechen, sofern Sie Abweichungen planen.

Sofern Thnen das Grundstiick fiir Ihre Plane zu grof3 ist, besteht die Moglichkeit, die Grofie des
Grundstiicks um ca. 75-120 m2 zu reduzieren und somit den Kaufpreis sowie die
Kaufnebenkosten zu senken. Ein Antrag wurde bereits bei der Gemeinde Heldenstein
eingereicht und genehmigt. Fuir diese Option ist alles vorbereitet aber nichts in Stein
gemeifdelt.

Es besteht keine Bauverpflichtung / kein Bauzwang

Wir verkaufen das Grundstiick privat und bitten daher um Nachsicht beztiglich Text und
Beschreibung, da wir keine professionellen Makler sind. Daftir kbnnen wir es allerdings
provisionsfrei anbieten.

Machen Sie sich gerne in Ruhe selbst ein Bild vom Kehrhamer Feld.

Sofern Sie Fragen haben, Unterlagen bzw. Informationen benétigen, schreiben Sie uns einfach.
Wir versuchen Ihnen weiterzuhelfen oder entsprechende Kontakte herzustellen.

Lage

Infrastruktur: .
Lebensmittel-Discount, Kindergarten, Grundschule, Offentliche Verkehrsmittel
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Grundrisse

Verwaltungsgemeinschaft

Heldenstein

Mitgliedsgemeinden Heldenstein und Rattenkirchen
Landkreis Mihldorf a. Inn

Schulbus-Fahrplan Schuljahr 2025/2026

Schulbusse — zur Grundschule Heldenstein und Mittelschule Ampfin

Bus 1

6:50 Heldenstein (Edeka)

6:55 Kiham

6:58 Sollerstadt

7:00 Weidenbach (Bahnhof)

7:01 Weidenbach (Gasthaus Honninger/Kirche)
x 7:02 Weidenbach (Kehrhamer Feld)

7:04 Kehrham

7:07 Rattenkirchen, Dorfstralle

7:09 Wald (Baumschule Oberloher)

7:10 B12 alt

7:14 Haun (Weidenbacher Stralle)

7:15 HalRberg

7:17 Lauterbach

7:21 Heldenstein Grundschule

7:24 Niederheldenstein
7.27 Eichheim

7:29 Reit

7:32 Igerl

7:35 Notzen

7:37 Neuhaus

7:43 Mittelschule Ampfing

Bus 2

7:36 Haigerloh

7:41 Grundschule Heldenstein

7:49 Mittelschule Ampfing

- Weiterfahrt zur Mittelschule Ampfing

Grundschdler steigen aus, Mittelschiiler steigen zu
Bitte teilweise geanderte Abfahrtszeiten beachten!

VGem. Heldenstein Offi B
Schulstr. § Rathaus meine iffii aG Altétting-Mahidorf
84431 Heldenstein Mo. B-12 Uhr IBAN: DEOS 7116 0000 0101 8017 84  IBAN: DE25 7115 1020 0000 2083 48
Telefon +49 8636 9823-0 Di. 8-12u. 14-18 Unr  BIC: GENO DEF1 VRR BIC: BYLA DEM1 MOF
E-Mail: infof@heldensieinds M.  geschlossen
Internet: www heldensteinde Do. B-12 u. 14-17 Uhr
Fr. B8-12 Uhr
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Gemeinde Heldenstein Beschlussbuchauszug
111/830/2025

12. Sitzung des Gemeinderates am 02.12.2025

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war §ffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemal geladen, Beschlussfahigkeit war gegeben.

2. Bauleitplanung
2.1 Antrag auf Grundstiicksteilung der FL.Nr. 279/2, Gemarkung Weidenbach

Sachvortrag:

Mit E-Mail vom 10.11.2025 ging ein Antrag zur Zustimmung auf Teilung der FI.Nr. 279/2,
Gemarkung Weidenbach, bei der Verwaltung ein. Das Grundstlick befindet sich im
Bebauungsplangebiet BPL 19 ,Kerhamer Feld, Weidenbach-West’. Gemaf § 19 Abs. 2 BauGB
dirfen durch eine Grundstlickstsilung im Geltungsbereich sines Bebauungsplans keine
Verhaltnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen.

Geplant ist, dass die FI.Nr. 279/2, Gemarkung Weidenbach, vom Eigentiimer verdulert wird. In
diesem Zug méchte der siidlich angrenzende Eigentimer der FI.Nr. 279/7, Gemarkung
Weidenbach eine Fldche von ca. 76 m2-120 m? von der FLNr. 279/2, Gemarkung Weidenbach,
erwerben.

Aus Sicht der Verwaltung kann dem Antrag zugestimmt werden, da keine Verhalinisse aus der
Grundstlicksteilung entstehen, die den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans
widersprechen. Der Wasseranschiuss der FLNr. 279/2, Gemarkung Weidenbach, befindet sich
aller Voraussicht nach auf den angefragten 75 m? - 120 m* Die beiden Veriragsparteien haben
hierflr privatrechtlich eine Vereinbarung im Grundbuch (Dienstbarkeit) zu treffen, welche die
Wasserversorgung der FI.LNr. 279/2, Gemarkung Weidenbach, weiterhin sicheri. Die Gemeinde
{bernimmit hierflr keinerlei entstehende Kosten. Ebenfalls {ibernimmt die Gemeinde keine Kosten
fur die Verlegung weiterer Sparten.

Lageplan:
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Grundrisse

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Grundstiicksteilung der FI.Nr. 279/2, Gemarkung
Weidenbach, in der beantragten Grélke (ca. 756 m? - 120 m?) vorbehaltlich der dinglichen
Sicherung im Grundbuch (Dienstbarkeit) fiir den Verlauf der Wasserleitung zur Versorgung der
Restflache der FL.Nr. 279/2, Gemarkung Weidenbach, durch die Vertragsparteien, zu. Die
Gemeinde Ubernimmt die aufgrund der Dienstbarkeit entstehenden Kosten nicht. Ebenfalls
Ubernimmt die Gemeinde keine Kosten fir die Verlegung weiterer Sparten.

Beschlossen JA9 NEINO

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestétigt.
Gemeinde Heldenstein, 05.12.2025

R Mo

Regina MEJIIer;‘ Sl g N
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Grundrisse
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN

BEBAUUNGSPLAN
MIT )
INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN

WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD

GENEHMIGUNGSFASSUNG
VOM
DEZEMBER 1996

Cinarbeitung der Auflagen:
‘ Ziffer 1 bis 3 19.02.1997 %

PLANUNG

ARCHITEKTEN FRANKE UND MESSMER

EMSKIRCHEN / MUNCHEN

www.ohne-makler.net/expose/438134 Seite 9/53



Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Plandarstellung

11 Bebauungsplan  Zeichnerische Darstellung M 1/500 2
1.2  Geléndeschnitt 1 / Ansicht M 1 /500 3
Gelandeschnitt 2 M 17500 4
Regelschnitt ( Héhenentwicklung, Gebaudetypen ) M 17200 5 1
|
@ 13 Ausschnit des Flachennutzungsplanes M 1/5000 6
1.4  Auszlge aus dem Ortsentwicklungssgutachten :
Larmbelastung fir Weidenbach, Trasse B 12, Null-Lésung 7
Larmbelastung fiir Weidenbach, Trasse A 94 Haag und Dorfen 8
2, Rechtsgrundlagen 9
3. Festsetzungen durch Planzeichen 9
4. Hinweise durch Planzeichen 12
5. Festsetzungen durch Text 13
6. Verfahrensvermerke 17
7 Begriindung 18
Schallschutzgutachten des IB Kockeis, Deggendorf als Anlage
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Grundrisse

SIEHE 9 2.3.3.6

sm 5’1

[
BEBAUUNGSPLAN KEHRHAMER FELD, WEIDENBACH
GEMEINDE HELDENSTEIN
GELANDESCHNITT / ANSICHT SUDWEST M 1/500
L]
I ] .
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Grundrisse

SIEHE 59 2. 336
812 1431
§13 152

BEBAUUNGSPLAN KEHRHAMER FELD , WEIDENBACH
GEMEINDE HELDENSTEIN
GELANDESCHNITT 2 M 1/500
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Grundrisse
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Grundrisse
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ORTSENTWICKLUNGSGUTACHTEN GEMEIND.-{ELDENSTE!N
FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG

LARM: B12 Null-Ldsung

‘ §\§ ;] mit 250 d8 belasteter Bereich
RN
\@ mit 255 dB belasteter Bereich
R

Grundrisse

Tatelle: "Verkshrsprognase”

LY

R

Pos. | Strassenvariante, StraRenabschnitt

Kfz2/24 Std

1 BAD Variante Haag/Stid
- westlich Anschlul Heldenstein
(MU 37 - 5t 2084)
- 6stlich AnschiuB Heldenstein
(512084 - 512091

36.000

44.000

BAD Variante Dorfen/Sid

= westlich Anschlufb Heldenstein
(MU 22 - 5t 2084 - B12)

- Bstlich Anschiult Heldenstein
(St 2084 - St 2091)

- ostlich Knoten St 2084
- westlich Knoten St 2084

5 Krei:

StantsstroBe St 2084

3 ‘ 812 - Null-Lésung (ohne A 94}
I Nardlich Knoten 8 12

traften
5.1 | MU 1§ [Kohhamerstr.)
- awischen MU 38 und Knoten B 12
52 | MU 26
- sudlich Knoten MU 13
sudlich Knoten MU 38
5.3 | MU 38 (Minchner Strate)
bstlich Heldenstein
Ontsbereich Heldznstein bis Knoten Md 15
zwischen Knoten MU 15 und M0 40
- Ortsbereich Harting zwischen Knoten M0 40 und MU 25
5.4 | MO0
- zwischen Knoten St 2084 und MU 38

6 Sonstige bedeutende Staen im Ortsbereich

6.1 | Kirchstrafe bzw. Lauterbacher Str.
2wischen MU 38 und Schulstrale

- zwischen Schulstr. und Bergstr.

6.2 | SchulstraBie

2wischen MU 38 und Kirchstr,

Pos. | Eisenbahntasse

7 Bahnstrecke Miinchen « Mohldort
Gemeindebereich

BURD HEINZ KINDHAMMER BURO OKOPLAN 9/94
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Grundrisse

ORTSENTWICKLUNGSGUTACHTEN GEMEINDU@HELDENSTEIN

ORTSENTWICQUNGSGUTACHTEN GEMEINDE HELDENSTEIN
FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG

. FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG

LARM: Trasse Hoag/Sld LARM: Trasse Dorfen / Siid

| B12 Restverkehr

SN 5 " »
N \-\'} 'rml 250 dB belasteter Bereich mit 250 dB belasteter Berecich
- o
mit 55 dB belastater Bereich ?‘;%E mit 255 dB belastater Bereich
554
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 9

2. RECHTSGRUNDLAGEN 23

Die Gemeinde Heldenstein erldaRt aufgrund

- §2Abs. 1, § 9und § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB )

- Art. 23 der Gemeindeordung fiir den Freistaat Bayern ( GO )

- Art. 98 der Bayerischen Bauordnung ( BayBO )

- der Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne sowie Uiber die Darstellung des
Planinhaltes ( PlanzV )

- der Verordnung iiber die bauliche Nutzung von Grundstiicken ( BauNVO )

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlues gliltigen Fassung diesen, vom Architektur-

buro Franke und Messmer, Miinchen / Emskirchen gefertigten Bebauungsplan fiir das Bau-
gebiet ,, Weidenbach , Kehrhamer Feld “ als Satzung.

3. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

3.1 Geltungsbereich
311 HE BB Grenze des Geltungsbereiches

|

| 3.2 Art der baulichen Nutzung

. 3.2.1 WA Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
3.3 Maf der baulichen Nutzung
3.3.1 1) Zahl der Vollgeschosse, zwingend (i.V. mit 5.2.2)
3.3.2 GR 258 Grundflache GR , mit Fldchenangabe
333 WH 5,60 maximale Wandhdhe
3.3.4 FH 7,80 maximale FirsthGhe
3.3.5 5,0 I\/_Iarsangabe in Metern als mars!iche Anb?ndung und Fixierung der ma-
ximalen Grundflache (in Verbindung mit 3.4.2 + 3.4.3)

3.3.6 v + L3 Hoéhenangabe bei zu verdnderndem Gelande

www.ohne-makler.net/expose/438134
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 10
3.4 Bauweise, Baugrenze, Gestaltung
3.4.1 0 offene Bauweise
342 b besondere Bauweise ( Schallschutzbebauung nach Westen in Rich-
tung Trasse A 94 )
343 -—+ose Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
344 —-—— —-. Baugrenze
3.4.5 Firstrichtung bei Satteldach
. 3.46 PU T Pultdach mit Lage des Firstes ( Siehe 5.2.3)
3.4.7 P/S Pultdach oder flaches Satteldach maglich ( Siehe 5.2.3 )
348 [N ___!  Flache fiir Nebengebsude
3.5 Verkehrsflachen
3.5.1 StraRenverkehrsflache
352 StraRenbegrenzungslinie
3.53 Futweg
354 +25 L MaRangabe fir die ffentiichen Verkehrsflachen
. ( siehe auch Regelquerschitte S. 3 und 4)
3.5.5 > Zufahrt
3.5.6 _: : __? Flache fiir Garage oder offene Stellpléatze
3.5.7 Stellflache fiir Militonnen ( am Abholtag )
3.6.8 Sichtdreiecke mit Meterangabe der Schenkellangen
3.6 Griinordnung
3.6.1 sffentliche Griinfliche als straRenbegleitender Schotterrasen
3.6.2 offentliche Griinflaiche ;  Wiese , einschiirig, auf nahrstoffarmem
Substrat
3.6.3 Spielplatz
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 11

3.6.4

3.6.5 @ zu beseitigender Baum

zu erhaltender Baum

Pflanzgebote

3.6.6 Pflanzgebot (gem.§ 9Abs.1Nr.25 BauGB)auf privater Griinflache: die
dargestellten kleinkronigen Baume (k) und groRkronigen Baume (g)
missen innerhalb eines Jahres nach Bezug gepflanzt werden ( siehe
543)

36.7 zu pflanzender , groRkroniger Baum ( siehe 5.4.3)

3.6.8 Hausbaum ( H ) als Pflanzgebot auf privater Griinfléche ( kleinkroni-

ger Baum gem. 5.4.3)

3.6.9

200 &

zu pflanzende Straucher (s )
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 12

4., HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

4.1 Grundstiick

411 o——>» Bestehende Grundstiicksgrenze

412 —ox—o— aufzuhebende Grundstiicksgrenze

413 ———- vorgeschlagene neue Grundstiicksgrenze
414 701 momentane Flursticknummer
4.2 Gebaude

421 m Wohngebaude, Bestand
422 |1 gewerblich genutztes Geb&ude / Nebengebaude, Bestand
423 E vorgeschlagene, neue Gebdude

4.3 Gelande

431 Héhenlinien mit Hohenangabe i.N.N.

432

offene StraRenentwasserung in Graben

4.4 Vegetation

441 bestehende Baume

4.4.2 C{E) bestehende Hecken

45 Verkehr

451 “HIin Klassifizierte Stralte

452 7 7L Feldweg mit wassergebundener Decke
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 13

5.1 Art und MaR der baulichen Nutzung

5.1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist gem. § 4 BauNVO ein Allgemeines
Wohngebiet ( WA ) festgesetzt

51.2 Das MaR der baulichen Nutzung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem.
§§ 16, 17 und 19 BauNVO festgelegt, durch

- die zulassige Grundfliche ( GR ) als Ordnungszahl, dargestellt durch die maBliche
. Festlegung des durch Baugrenzen gefassten Bauraumes

- die Zahl der Vollgeschosse

- die Hohenentwicklung der baulichen Anlagen, bezogen auf die Héhe der jeweils
angrenzenden ErschlieRungsstraRe oder das gemittelte Geldnde als maximale
Wandhdhe und maximale Firsthdhe ( siehe 5.2.4 )

5.1.3 Garagen und Nebengebdude auBerhalb der als iiberbaubar gekennzeichneten Fla-
chen sind nicht moglich.

5.2 Bauweise , Baugrenzen , Gestaltung

5.2.1 Festgesetzt ist westlich der ErschlieRungsstrake die besondere Bauweise gem. § 22

Abs.4 BauNVO als Schallschutzbebauung, &stlich davon die offene Bauweise ge-

maR § 22 Abs.1 BauNVO. Durch die vermaRBten Baurdume werden Flachen festge-

. setzt, in denen nur Einzelhduser mit seitlichem Grenzabstand zulassig sind ( § 22
Abs. 2 BauNVO )

5.2.2 Haustypen

Die Bebauungsplanung basiert auf einem Standard-Haustyp (sieche Regelquer-
schnitt). Die im folgenden aufgezéhiten Merkmale sind zu beachten :

- Wohnhaus mit zwingend zwei Vollgescholken

- Satteldach, Neigung durch Firsthéhe und Wandhéhe fixiert

- Anbauten mit hochstens einem Vollgeschof und Pultdach

- Mindestabstand des Anbaudaches zur Traufe des Hauptdaches 1 m
- Balkone und Wintergéarten als untergeordnete Bauteile méglich

- maximal 2 Wohneinheiten in einem Gebaude

- kein ausgebautes Dach mit Gauben zuléssig

- kein VollgeschoR im Keller zuléssig

5.2.3 Garagentypen und Nebengebaude

Im Baugebiet sind 3 geringfiigig sich unterscheidende Bedachungsarten fir Gara-
gen und Nebengehdude vorgesehen :

www.ohne-makler.net/expose/438134
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Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 14

- Garage mit Pultdach als giebelseitiger Anbau an das Hauptgebaude

- Garage mit Pultdach oder Satteldach als traufseitiger Anbau an das Hauptgebaude
- Garage oder Nebengeb&ude mit Satteldach oder Pultdach , freistehend

Alle Varianten basieren auf demselben Bautyp :

- Konstruktion als verputztes Mauerwerk oder verschalte Holz- / Massivkonstruktion
- Wandhéhe max. 2,3 m Uber OKF Garage/Nebengebdude

- Dachneigung 10° - 18°

- Ziegeldeckung; falls notwendig mit dichter Unterkonstruktion

5.2.4 Hauptgebdude (mit zwingend zwei VollgeschoRen)

Die Héhenlage der FuBbodenoberkante des 1. Vollgeschosses wird mit max. 20 cm
iiber Gelandeoberkante bezogen auf die angrenzende ErschlieBungsstrae als 0.00
. Hohe festgelegt ( Hohe der StraRe gemessen in der Flucht des Firstes ). In den Fal-
len, wo kein Bezug zur ErschlieBungsstrafte moglich ist, soll das Geb&ude gemittelt
in das Gefalle der Grundstlicke einbeschrieben werden.
Bezugnehmend auf diese Ausgangshdhe ist die maximale Wandhdhe mit 5,6 m
und maximale Firsthohe der Gebdude mit 7,8 m bei einer maximalen Geb&udebrei-
te von 9,0 m festgelegt. Die Dachneigung ergibt sich zwangslaufig und ist deshalb
nicht festgelegt.

5.2.5 Anbauten an Hauptgebaude ( zwingend ein VollgeschofR )

Fiir die Anbauten an die Hauptgebaude sind keine H8henvorgaben vorgesehen.
Lediglich soll die Firsthéhe der Pultdacher mindestens 1,3 m unter der Wandh&he
des Hauptgeb&dudes bleiben.

Gleichzeitig ( ergénzend ) gelten die Erlduterungen zur Héhenlage mit ihren darge-
stellten Festsetzungen ( Seite 5)

. 5.2.6 Immissionsschutz

Bei der Planung der Gebaude innerhalb des Geltungsbereiches ist individuell auf die
Emmissionssituation zu reagieren, sei es mit geeigneter Grundrissorientierung, Ori-
entierung von Liiftungsfenstern zur schallabgewandten Seite oder Einbau von Fen-
stern mit Zwangsliiftung.

53  AuBere Gestaltung gem. § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. Art.98 BayBO )

5.3.1 Als Dacheindeckungsmaterial der Hauptbaukérper samt massiven Anbauten wird
naturrote Ziegeldeckung festgesetzt. Fiir nachtragliche Erganzungen ( z.B. Winter-
gérten ) und Vordécher ( Eingang ) sind Glasdacher erwlinscht.

5.3.2 Dacheinschnitte sind unzulassig.

5.3.3 Materialwechsel innerhalb einer Fassadenflache ( z.B. EG verputzt, Giebel ver-
schalt) wird auch an den Garagen ausgeschlossen. In sich geschlossene Baukérper
als Anbauten, ob Garagen oder die Erweiterungen des Wohnbereichs, kénnen im
Material wechseln.
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. 5.3.4 Alle Fassaden sind entweder als verputzte, gestrichene Mauerflachen oder als ver-
schalte Holzflachen auszufihren.

5.3.5 Die Farbgestaltung der Gebaude soll auf wenige Téne beschrankt sein. Faschen an
Fenstern kénnen im Farbton abgesetzt werden.
Verschalte Flachen kénnen im Naturton belassen werden oder in einer bei Holz
traditionell eher kraftigen Farbe gestrichen werden.

5.3.6 Als Einfriedungen sind zugelassen :
Holzzaun als Latten- oder Staketenzaun, verbindlich entlang der Stralen.
Zwischen den Grundstiicken und als Ortsrand sind auch Maschendrahtzaune maég-
lich.
Maximale Hohe jeweils 1,00 m. Der Verzicht auf eine Einfriedung ist mdglich.

5.4 Griinordnung
( Maknahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft )

5.4.1 Ausbildung eines befahrbaren, griinen StraRenrandes durch 2 m breiten, einseitigen
Schotterrasen. Eine andauemnde Beparkung ,0b im Sinne eines &ffentlichen Park-
platzes oder eines privaten, ist ausgeschlossen.

5.4.2 Die offentlichen Griinflaichen sind mit einer Oberbodenschicht von max. 56 cm herzu-
stellen. Die Flachen sind als Wiese, zweimahdig, auf ndhrstoffarmem Substrat aus-
zubilden ( Blumenwiese ).

5.4.3 Allgemein sind folgende heimische Arten zu verwenden :

GroBkronig (g)
acer platonides Spitzahorn
. acer pseudoplatanus Bergahorn

RofRkastanie
Gemeine Esche

aesculus hippocastanum
fraxinus excelsior

prunus avium Vogelkirsche
quercus robur Stieleiche
quercus petraea Traubeneiche
tilia cordata Winterlinde
Kleinkronig (k)

Obstbaum Hochstdmme
acer campestre

sorbus aucuparia
sorbus torminalis
carpinus betulus

Straucher (s )

amelanchier canadensis

www.ohne-makler.net/expose/438134
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aronia melanocarpa Apfelbeere

cornus sanguinea Roter Hartriegel
coryllus avenalla Hasel

crataegus oxycantha WeiRdorn
euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
kerria Ranunkelstrauch
mespilus germanica Mispel
philadelphus Pfeiffenstrauch
prunus spinosa Schlehe

ribes Johannisbeere
rubus Himbeere, Brombeere
sambucus nigra Hollunder

spiraea Spierstrauch
syringa Flieder

viburnum opulus Wasserschneeball
weigelia Weigelie

Rosen in Arten und Sorten ( insbesondere Strauchrosen )

5.4.4 Nachfolgend aufgefiihrte Gehdlze dﬁrfen'nicht gepflanzt werden

chamaecyparis Scheinzypresse

thuja Lebensbaum

rotlaubige Gehdlze

Trauer- und Saulenformen

Nadelgehélze ( um die angrenzenden Monostrukturen aufzulockern )

5.4.5 Offene Stellpldtze diirfen nicht versiegelt werden, sofern nicht nach anderen
Rechtsvorschriften eine Versiegelung des Bodens erforderlich ist. Als Belage sind
Pflaster mit Rasenfuge, Rasengittersteine oder Schotterrasen zuléssig.

546 Auf jedem Grundstiick muR ein Hausbaum ( H ) gepflanzt werden, dem Stralen-
raum zugeordnet. Vorzusehen ist ein kleinkroniger Laubbaum wie unter 5.4.3 aufge-
fiihrt.

Am westlichen, weiter einsehbaren Ortsrand ist ebenfalls ein Pflanzgebot auf priva-
ten Freiflachen vorgesehen.

5.4.7 Gegeniiber landwirtschaftlich genutzten Flachen ist gem. Art. 48 AGBGB ( Gesetz
zur Ausfithrung des Biirgerlichen Gesetzbuches ) bei Baumen mit mehr als 2 m H6-
he ein Grenzabstand von 4m einzuhalten.

6.5 Verkehr

5.5.1 Die eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen Anlagen, Anpflanzungen und
Ablagerungen iiber 1,0 m Héhe, gemessen am angrenzenden Fahrbahnrand freizu-
halten. Ausgenommen sind einzeln stehende, hochstdmmige Baume, mit einem
Astansatz von mindestens 3,5 m Hohe.
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6. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluf am"’ ............ )
-4 Aug. 1995
2 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 2 [y PR K el
3. Vorgezogene Biirgerbeteiligung LI T d
it S Ta)
1 . gem. § 3 Abs.1 BauGB Bis. ol B0, 10 3
4. Offentliche Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 BauGB

5. SatzungsbeschluB gem § 10 BauGB

6. Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren beim Landratsamt
gem. § 11 Abs. 3 BauGB
7. Bekanntmachung der Durchfiihrung des

Anzeige / Genehmigungsverfahrens

Heldenstein, 04.12.1996

Dem Landratsamt
gemaB § 11
bestdtigte mit

Miihldorf a.
BauGB angezeigt.
Bescheid vom _
35/4 st, daB der Bebauungsplan bei

gem. § 12 BauGB

Biirgermeister

Inn wurde der Bebauungsplan
Das Landratsamt Mihldorf a. Inn
17.02.1997 Az.: 61-610/2 Sg.
Beachtung von drei Aufla-

gen keine Rechtsvorschriften verletzl.

&
Miihldorf a. Inn, 18.03.199%3

3

\ Landrats
A2y

www.ohne-makler.net/expose/438134

Seite 25/53



Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN

7. BEGRUNDUNG

gemal § 9 Abs. 8 BauGB

Fassung Dezember 1996

BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD

INHALTSVERZEICHNIS

1

Planungsrechtliche Voraussetzungen

. 71

7.2

Raumlicher Geltungsbereich

Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Aussagen des interdisziplindren Ortsentwicklungsgutachtens

AnlaR der Aufstellung

Rahmenbedingungen des Baugebietes

7.2
7.2.2
7.23
7.2.4

7.2.5

Umgebung , Bestand

Lage und Flachendarstellung
Topographie
Immissionsschutz

Altlasten

Planungskonzept

7.31
7.3.2
733

7.3.4

7.4

Zielsetzung

Erschlielung
Haustypen , Garage

Grlinordnung

Bodenordnende Malknahmen

7.5

Uberschldgige Ermittlung der Kosten

www.ohne-makler.net/expose/438134

Seite 26/53



Grundrisse

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 19

€A Planungsrechtliche Voraussetzungen

7.1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Das Baugebiet “ Weidenbach, Kehrhamer Feld * ist auf die Flurnummern 277
(Teilflache), 278, 279,279/1, 279/2 und 357 (Teilflache) beschrankt.

7.1.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Der genehmigte Flachennutzungsplan der Gemeinde Heldenstein stammt aus dem

Jahr 1985 ( ROB Nr. 421 - 4621.1 - Mii 8-1 ). In der 2. Flachennutzungsplanande-

rung vom Juni 1992 solite das Baugebiet Kehrhamer Feld aufgenommen werden,
‘ die Genehmigung ( Az.: 412-4621-Mi-8-1 (92)) wurde jedoch nur mit der Einschran-

kung erteilt, vorgenannte Fldche nicht aufzunehmen.

Gegen diese Flachenversagung erhob die Gemeinde Heldenstein Widerspruch, der

zur Priifung der baulichen Entwicklung auch des Ortsteiles Weidenbach im Rahmen

eines Interdisziplindren Ortsentwicklungsgutachtens fuhrte.

Mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 19.6.1995 ( Az. 421-4621-Mii-8-

2/92 ) wurde dem Widerspruch abgeholfen und die Bebauung genehmigt.

7.1.3 Aussagen des interdisziplinaren Ortsentwicklungsgutachtens

Alle am Gutachten beteiligten Einzeldisziplinen sahen eine bauliche Entwicklung
Weidenbachs auf dem Kehrhamer Feld als vertretbarste Moglichkeit an und schlu-
gen der Gemeinde Heldenstein die Reduzierung anderer vorgesehener Bauflachen
(im Isental) vor.

. 7.1.4 Anlal der Planung
Das Baugebiet ,Kehrhamer Feld* dient, entsprechend den Aussagen des Ortsent-

wicklungsgutachtens, ausschlieBlich der Befriedigung des Wohnflachenbedarfs der
Bevélkerung des Ortsteiles Weidenbach.

7.2.  Rahmenbedingen der Planung

7.2.1 Umgebung , Bestand

Die vorliegende Planung schliet im Westen an die bestehende Bebauung des alten
Ortskernes an. Topographie und Bewuchs fiihren trotz dieser Nahe zu einer klaren
Trennung von Alt und Neu.

Die bestehende Ortsmitte von Weidenbach erfahrt durch die Planung langfristig eine
Aufwertung, weil sie wieder zur geographischen Mitte wird.
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7.2.2 Lage und Flachendarstellung

Wohngebéaude, maximale Wohneinheiten 14 /28 WE
Netto- Wohnbauland 12.420,00 m?
offentliche Verkehrsfldchen, Bestand 205,00 m?
offentliche Verkehrsflachen, neu (incl. Schotterrasen ) 1.744,50 m?
offentliche Griinflachen 1.196,00 m?
Flache des Bebauungsplanumgriffes 15.565,50 m?

7.2.3 Topographie

Der Ortsteil Weidenbach grenzt im Norden an das Isental. Von Rattenkirchen kom-
mend ist vom alten Ortskern aufgrund der zum Isental auslaufenden Hiigelland-
schaft kaum etwas zu sehen. Insofern nimmt das Baugebiet Kehrhamer Feld in Zu-
kunft eine exponierte Lage ein.

Die Hohenlage und Hohenentwicklung ist eher zuriickhaltend. Ansteigend vom Ni-
veau des Weidenbaches mit 365 m, erstreckt sich das Baugebiet auf einem nach
Stidosten geneigten Riicken, dessen maximale Hohe in der Nordwestecke bei 375
m liegt.

7.2.4 Immissionsschutz

Zur Uberpriifung der Immissionssituation wurde ein Schallschutzgutachten vom In-
genieurbiiro Kéckeis, Deggendorf angefertigt. Es ist als Anlage dem Bebauungsplan

. beigefiigt.

Im Randbereich des Uberplanten Gebietes werden durch die Bahnlinie Miinchen-
Simbach und die geplante Autobahn A94 Miinchen-Passau die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® fiir allgemeine
Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45dB(A) nachts um maximal 4 dB(A) nachts
tberschritten.

Diese Uberschreitungen kénnen aus immissionsschutztechnischer Sicht ohne zu-
satzliche SchallschutzmaRnahmen hingenommen werden. Genauere Auskunft tiber
die Larmbelastung ist dem o.g. Gutachten zu entnehmen.

Zur baulichen Unterstitzung des Immissionsschutzes durch die Festsetzungen des
- Bebauungsplanes ist im Westen eine geschlossene Bebauung in Richtung Trasse A

94 vorgesehen, welche die ErdgeschofRbereiche und Aufenthaltsbereiche im Freien

von der Larmquelle abschirmt.

Die der Emmissionsquelle Bahn am nachsten gelegenen Gebaude sollen durch die

Vorgabe des Bauraumes rein siidorientiert vorgesehen werden, so daR ausschlie3-

lich Nebenraume, Treppen und Garagen zur Emmissionsquelle orientiert sind.
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| 7.25 Altlasten

Das Baugebiet wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. Altlasten sind nicht bekannt.

7.3 Planungskonzept
7.3.1 Zielsetzung
|

Die Planung versucht folgende Gestaltungskriterien umzusetzen :

- Entwicklung einer rdumlichen Mitte im Planungsgebiet, um in Verbindung mit dem
Prinzip der Reihung einen differenzierten Eindruck von Dichte und Weite zu erzeu-
gen.

- Bei allen Geb&uden wird darauf geachtet, daB eine sinnvolle Orientierung zur Son-

. ne und zu den Freibereichen des Grundstiicks entsteht.

- Form und Lage fixiert sind, beziiglich der Gestaltung dem einzelnen Bauwerber
moglichst viele Freiheiten lassen, soll zu einem ausgewogenen Gesamtkonzept
beitragen.

- Dem angestrebten Schallschutz wird durch die Orientierung der Gebdude bzw. ei-
nem geschlossenen siidwestlichen Ortsrand Rechnung getragen.

7.3.2 ErschlieRung

Der vorliegende Entwurf versucht den ErschlieBungsaufwand, und damit den Grad

der versiegelten Fldche zu mininieren. Insbesondere wird auf den Bau von befestig-

ten FuBwegen verzichtet, da mit einem geringen Fahrverkehr zu rechnen ist. Statt
dessen wird die Fahrbahn von einem 2m breiten Schotterrasenstreifen begrenzt, der
als Stau-, Ausweich-, bzw. Rangierraum dient.

Die Form des Grundstiicks flihrt zu einer U- férmigen ErschlieBungsstraRe, die einen

Wendehammer (iberflissigmacht. An ihren Knickpunkten werden iliber zwei kurze

Wohnwege 2 bzw. 3 weitere Grundstiicke erschlossen und gleichzeitig die kurze

' FuRweganbindung zum Dorf erméglicht.

Lediglich eine Einheit wird, angrenzend an den Bestand vom Feldweg aus erschlos-

sen.

Um eine problemlose Miillentsorgung zu gewdhrleisten, kénnen auf der &ffentlichen
Griinfliche ein oder zwei kleine Tonnenabholplétze eingerichtet werden.

Die Stromversorgung erfolgt durch die Isar-Amper Werke, Miihldorf die Wasserver-
sorgung durch die Gemeinde Heldenstein. Die Miillentsorgung wird durch den Land-
kreis Miihldorf/Inn vorgenommen, die Entwésserung erfolgt entlang der KreisstralRe
MU 21 und wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Heldenstein erstellt und unter-
halten.

Die zum AnschluR erforderlichen Verteilerschranke sind integriert in die Z&une auf
Privatgrund unterzubringen.

7.3.3 Haustyp, Garagen

Die Planung verfolgt beziiglich Festsetzungsdichte bei den Geb&uden folgendes
Ziel:

der Bebauungsplan legt GebdudeausmaRe und Form sehr eng fest. Gleichzeitig
werden nur wenige Festsetzungen beziglich der eigentlichen Gestaltung der Ge-
baude formuliert.
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\

|

|

\

|

\

1 Ein zweigeschofBiges Wohngebaude mit flacher Dachneigung soll zum Grundmodul

| der Bebauung werden, durch eingeschoRige Anbauten erganzt und variiert.

i An diesen Baukdrper werden zum gréReren Teil Garagen mit Pultdach giebelseitig

angelehnt. In zwei Féllen wird die Garage traufseitig angebaut.

1 Die Gebaude, die den westlichen Ortsrand formulieren, erhalten eingeschossige

‘ Anbauten , die teils als Erweiterung des Wohnraumes dienen kénnen, aber auch als

‘ ) tiberdachter Freisitz oder zur Unterbringung von Gartengeréaten. Der Winkeltyp be-

‘ wirkt den rdumlichen Abschlu der Bebauung im Westen.

| Alle Garagendacher miissen mit geringer Dachneigung auskommen um sinnvolle

‘ Anschliisse an die Hauptbaukdrper zu ermdéglichen. Dies ist auch mit der geforder-
ten Ziegeldeckung machbar ( dichtes Unterdach ).

|

\

|

|

7.3.4 Grunordnung

. Die Festsetzungen zur Griinordnung tragen dazu bei, die Folgen des Eigriffs in den
Naturhaushalt gering zu halten. Eine intensive, standorttypische Eingriinung der Be-
bauung, die gleichzeitig zur Differenzierung der Raume beitragt, wird auf offentli-
chem und privatem Grund festgesetzt. Die bestehende Baumreihe nordlich des
Feldweges wird Bestandteil der Festsetzungen um deren Erhalt als griines Ruckgrat
der Siedlung sicherzustellen.

Der Stralenraum soll durch das Pflanzen eines Hausbaumes auf jedem Grundstlick

eine abwechslungsreiche Gestalt erhalten. Der ,Hausbaum® tragt zu einer starkeren

Identifizierung der zuklnftigen Anwohner mit der Planung bei.

Die griine Mitte des Baugebietes bietet die Moglichkeit, sowohl Kinderspielplatz als
w auch Treffpunkt der Anlieger zu sein. Es sind drei groRkronige Baume vorgesehen,

die auch optisch ( H6henentwicklung ) die Mitte bzw. die ganze Bebauung dominie-

ren.

. 7.4 Bodenordnende Mafinahmen o
Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes ist keine Neuordnung der Bodenverhalt-
nisse notwendig, da sich die Grundstiicke ( bis auf Bestand ) im Besitz der Gemein-
de befinden.

7.5 Uberschldgige Ermittlung der Kosten

Die Kosten der ErschlieBung sind nachfolgend (berschlagig ermittelt. Dabei bleibt
der Grunderwerb unberiicksichtigt.

Verkehrsanlagen 290.000,00 DM
Kanalbau 280.000,00 DM
Wasserleitungsbau 120.000,00 DM
Landschaftsgestaltung 40.000,00 DM
StralRenbeleuchtung 20.000,00 DM
Gesamt 750.000,00 DM
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7.6. Begrundung zur Festsetzung Ziffer 5.2.2 Textteil

Die Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten wurde aus stédtebaulichen Griinden aufgenommen.
Eine héhere Auslastung wirde zu Baukérpern fiihren, die sich in das dorflich geprégte Bild von
Weidenbach nicht einfligen.
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Grundlagen

Angaben der Gemeinde Heldenstein zur Bauleitplanung und zur Verkehrsbelas-
tung auf der Bahnlinie Miinchen-Simbach;

Anaben der Autobahndirektion Stidbayern zur Planung der Bundesautobahn
A 94 Miinchen-Pocking;

Angaben des Landratsamtes Miihldorf a. Inn, Fachstelle fiir den technischen
Umweltschutz, zum erforderlichen Priifungsumfang und zur Beurteilung der
Verkehrslarmimmissionen,

-DIN 18005 - Teil 1, Mai 1987, "Schallschutz im Stadtebau, - Berechnungsver-

fahren” und
-Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImschV),

VDI-Richtlinie 2573, vom Februar 1974, "Schutz gegen Verkehrslarm -
Hinweise fiir Planer und Architekten";

VDI-Richtlinie 2719, vom August 1987, "Schalldimmung von Fenstern",
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2 Situations- und Aufgabenbeschreibung

Weidenbach liegt an der Bahnlinie Miinchen-Simbach und an der Trasse der geplanten
Autobahn A 94 Miinchen-Passau. Am siidwestlichen Ortsrand soll ein "allgemeines
Wohngebiet" ausgewiesen werden. Das Baugebiet erstreckt sich auf einem flach, nach
Nordwesten ansteigenden Hang.

Das Baugebiet umfafit 14 Wohngebiude.

Die Trassen der beiden o.a. Verkehrsanlagen verlaufen im Norden (Bahnlinie) bzw. im
Siiden (A 94, geplant) des Baugebietes. Die KreisstraBe MU 21, am Siidostrand des
Baugebietes ist laut Vorgaben aufgrund ihrer geringen Verkehrsdichte nicht be-
urteilungsrelevant.

Im Bereich des Planungsgebietes steigt das Gelande von ca. 426 m nach Westen bis auf .
430 m bzw. 438 m an. Weiter in westlicher Richtung, ca. 150 m vom Rand des Planungs-
gebietes entfernt, wird die Hangkuppe mit einer Hohe von ca. 450 m erreicht. Zur ge-
planten Autobahntrasse besteht fiir das ganze Baugebiet eine Sichtverbindung; in diesem
Bereich der A 94 sind Larmschutzwille vorgesehen. In Richtung auf die Bahnlinie be-
steht nur flir die Parzellen 1 bis 7 eine eingeschrinkte Sichtverbindung (Gelidnde und Be-
bauung von Weidenbach).

Die Hohenangaben sind aus dem Flichennutzungsplan-Auszug entnommen und beziehen
sich auf NN.

AuftragsgemiB sind die Lirmeinwirkungen der Bahnlinie und der geplante A 94
fiir das Baugebiet auf der Grundlage der DIN 18005 /d/ zu beurteilen und ggf. ein
Abwigungsvorschlag auszuarbeiten.
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3 Emissionssituation

Fiir die geplante A 94 und die Bahnlinie wurden die fiir eine Berechnung der Emissions-
pegel erforderlichen Angaben im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes von den
Baulasttragern mitgeteilt. Auf der Grundlage dieser Angaben berechnen sich fiir dic bei-
den Verkehrslarmquellen folgende Emissionspegel:

Verkehrsweg: A9%4

Bereich: Weidenbach / Kehrhamer Feld

DTV Kfz/24h 45000

Richtgeschw. km/h 130
tagsiber nachts

Lkw-Anteil % 12,2 19,3

L, indB(A) 74,6 69,4

Verkehrsweg: Bahnlinie Miinchen-Simbach
Bereich: Weidenbach / Kehrhamer Feld
Zuggallung  Scheibenbrems | Anzahl der Ziige |Geschw.  Zuglinge
-anteil in % tags nachts [inkm/h  in (m)

IC/CE 100 44 4 200 360
RS 50 L 4 140 250
RB 50 32 4 140 70
Giiterziige: 0 22 14 120 550

0 18 26 100 600

0 7 7 90 250
L., in dB(A) 752 753

s
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5 Bericht-Nr.: 96/19.81

4 StraBenverkehrsldrm

Fir die geplante A 94 -Trasse stehen die Hohenangaben und Vermafungen nicht zur
Verfiigung. Auf dem in der Anlage zu diesem Bericht enthaltenen Ubersichtsplan sind je-
doch die Abstinde zur Bebauung von Weidenbach und die Ausstattung mit Schallschutz-
willen bzw. -winden zu ersehen. Bei der Planung der A 94 war das im Stdosten des
Baugebietes bereits bestehende Wohngebiet mit den entsprechenden Immissionsgren-
swerten der 16. BImschV /d/ zu beriicksichtigen. Da durch das Baugebiet der Abstand
zwischen Wohnbebauung und der Trasse der A 94 nicht verringert wird, sind dort ver-
gleichbare Larmpegel zu erwarten.

Immissionsort | Abstandzur | AL in | AL, in | L, -Tagin |L, -Nachtin

A94in(m) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
best. Bebauung 300 -15,8 6 59 49 .
Baugeb.-Siid 325 -16,4 5 55 49
Baugeb.-Mitte 400 -18,0 5 54 48
4 54 49

S Schienenverkehrslarm

Ohne eine Beriicksichtigung der Abschirmung durch das Gelande bzw. die Bebauung von
Weidenbach ergeben sich durch die Bahnlinie folgende Beurteilungspegel:

tagsiiber 52,2 dB(A) und nachts 52,3 dB(A).

(Entfernung zur Trasse mindestens 400 m/Pegelminderung -18 dB(A)/Abzug fir "freie Strecke” .
-5 dB(A))

Fiir die Abschirmung durch das Gelande und die vorgelagerte Bebauung von Weiden-
bach kann ein zusitzlicher Abzug von mindestens 5 dB(A) vorgenommen werden. Far
diec vom Schienenverkehrslirm am meisten betroffenen Nordostfassaden der Parzellen 1
bis 7 sind somit Beurteilungspegel von:

tagsiiber 48 dB(A) und nachts 48 dB(A)

zu beachten; an den restlichen Parzellen des Baugebietes treten wegen der zusatzlichen
_ Abschirmung durch die vorgelagerten Gebzude im Baugebiet geringfiigig niedrigere Be-
urteilungspegel auf.

I
I
I
I
I
1
1
]
]
] Baugeh Nord | 425 | 184
|
I
I
I
l
!
l
I
l
I
|
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6 Bericht-Nr.: 96/19.81

| 6 Zusammenfassung

Fiir den Verkehrslarm auf der Bahnlinie Miinchen-Simbach und der geplanten Autobahn
I A 94 Miinchen-Pocking werden im Baugebiet Beurteilungspegel von 55 dB(A) am Tag

und 49 dB(A) in der Nacht prognostiziert; da die Bahnlinie im Norden und die Autobahn

im Siiden des Baugebietes verlaufen, findet an den Gebédudefassaden keine vollstandige
I Addition der Beurteilungspegel statt.

Durch die beiden Verkehrslarmquellen wird der Nacht-Orientierungswert der DIN 18005
I fiir ein WA-Gebiet tiberschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmschV werden
eingehalten.

I Zum Schutz der Nachtruhe sinnvolle passive SchallschutzmafBnahmen wie eine Grundrif3-

. orientierung, cine Orientierung der Liftungsfenster bzw. eine Zwangsliftung fiir Schiaf-
und Kinderzimmer werden, wie besprochen, durch das Landratsamt Miihldorf
l festgesetzt.

7 Abwigungsvorschlag

Beim Bau der Autobahn A 94 Miinchen-Pocking wird der erforderliche Schallschutz fiir
I Weidendbach durch die Aufschiittung von Lirmschutzwillen beriicksichtigt. Die Schall-

schutzmaf3nahmen entlang der Autobahn wirken auch auf das Baugebiet. Die Bahnlinie

Miinchen-Simbach wird durch das Gelinde und die Bebauung von Weidenbach in Rich-
l tung auf das Baugebiet abgeschirmt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmschV werden

am Baugebiet nicht iiberschritten.

Im Rahmen der gemeindlichen Abwagung, werden zusatzliche aktive Schallschutzmaf-

' nahmen wegen der geringen Lirmpegelminderungen die mit einem verhaltnisméaBigen
. Aufwand noch zu erzielen sind und wegen der negativen Auswirkungen auf das Land-

schafisbild abgelehnt. Die Uberschreitung des Nachtorientierungswertes der DIN 18005
1 um bis zu 4 dB(A) wird als zumutbar angesehen.
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96/19.81.

Bericht-Nr.:

Lageplan
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Bekanntmachung
iiber die Genehmigung und Auslegung
— eines Bebauungsplanes — ')

Der Stebtiariet- — Gemeinderat

ratam....03: Dezember 1996 fr das Gebiet.
Weidenbach, Kehrhamer Feld
: ; y
vom Landratsamt Muhldor£ a. Inn. it Schreibe 17.02.1997. N6 1612/ 3:

bezeichnet worden —

gemiB § 11 Abs. 3 BauGB als
bt o]

Der Bebauungsplan liegt samt Begrindung ab Veroffentichung dieser Bekanntmachung im Rathaus — in den Amts-
hulstr,. 5.2, 84431 2

raumen ;

Zimmer r. ...8....... wihrend der allgemainen Dienststunden 6ffentlich aus, und kann dort eingesehen werden,

Gom3B § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau-
gesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB Verfahrens- und nicht schriftich Jahres
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von
Abwagungsméngeln nicht innerhalb von sicben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegentber der
Gemeinde gellend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mangel begrinden soll ist
darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB).

Aut die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs.
stwaiger Entschadigungsanspriiche fur Eingriffe in eine bisher zuléssige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und uber
Gas Erlbschen von Entschadigungsanspriichen wird hingewiesen.

Auf die nebenstehenden Genehmigungsaufiagen und Hinweise bzw. Riigen und Hinweise aus dem rechtsaufsichtiichen
Bescheid wird verwiesen.

Ortsiiblich bekannigemacht durch

_Heldenstein, 20, Februar 1997
g

.Anschlag an allen Amtstafeln
5. Amisbiil, Anschiag an dor Amisiiel e

—.—24: Februar_ . 10.97.
07. Mérz__ 19 97..

v F_W it
Biirgermeister.

Dionatbazeichnung

am) .

inioradif und Diensivazeichaing)

TRz Tandes siaichent

Genehmigungsaufiagen und Hinweise:

In der Festsetzung 5.2.2 wurde die Zahl der Wohneinheiten begrenzt. Hid
sind die besonderen stddtebaulichen Grinde in der Begriindung darzulegen.

Eine der Sch und die

et us
Gemeinde ist aufzunehmen.

rgert durch das L

Bei den Verfahrensvermerken ist die Angabe von Ort, Datum und Dienstbe-

Vertag, 3000 1 Tel.089143 2055 aosen)
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. LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN

Sachbearb.: Herr Heimerl
Toginger StraBe 18 Zimmer Nr.: 255
84453 Miuhldorf a. Inn Telefon : 08631/699-336
. Telefax : 08631/699-69Y
Abdruck Aktenz. : 61-610/2
Sg. 35/4 st
Besuchs- Mo.-Fr. 8.00-12.00
zeiten ¢ Do. 14.00-16.00

Miithldorf a. Inn, 17.02.1997

Landratsamt Mihldorf a. Inn
Postfach 409, 84446 Mihidorf a. Inn

Gemeinde
Heldenstein

84431 Heldenstein

Thr Zeichen: 61-610
Herr Schindler
Thr Schreiben vom: 13.12.1996

Bauleitplanung;

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Weidenbach - Kehrhamer
reld" der Gemeinde Heldenstein

hier: Anzeigeverfahren

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begriindung
i.d.F. vom Dezember 1996
1 Verfahrensordner
1 Empfangsbestatigung

Der am 03.12.1996 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 19
"Weidenbach - Kehrhamer Feld" in der Planfassung vom Dezember
1996 verletzt keine Rechtsvorschriften, sofern folgende Auflagen
befolgt werden:

Auflagen:

1. In der Festsetzung 5.2.2 wurde die Zahl der Wohneinheiten be-
grenzt. Hierzu sind die besonderen stadtebaulichen Griinde in
der Begriindung darzulegen.

2. Eine Festsetzung der Schnurgeriistabnahme durch das Landrats-
amt und die Gemeinde ist aufzunehmen.

3. Bei den Verfahrensvermerken ist die Angabe von Ort, Datum und
Dienstbezeichnung "Blirgermeister" vorzunehmen.

www.ohne-makler.net/expose/438134 Seite 41/53



Grundrisse

Griinde:

Der Bebauungsplan "Weidenbach - Kehrhamer Feld" unterliegt
keiner Genehmigungspflicht, sondern der Regelung des § 11 Abs. 1
2. Halbsatz BauGB (Anzeigeverfahren), da ein Fldchennutzungsplan
vorhanden ist.

Das Anzeigeverfahren beschrdankt sich auf eine Rechtskontrolle.
Zustdndig 1ist das T.andratsamt Miihldorf a. Tnn (§ 11 Abs. 1, §
203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau).

Die Rechtskontrolle ergab, daB der Bebauungsplan nicht zu bean-
standen ist.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen bei Beachtung
der Auflagen den materiell-rechtlichen Anforderungen. Insbeson-
dere stimmt das mit diesem Bebauungsplan geschaffene allgemeine
Wohngebiet mit der Darstellung des Flachennutzungsplanes iiberein
(siehe 2. Anderung des Flachennutzungsplanes genehmigt am
19.06.1995 durch die Regierung von Oberbayern).

Die Auflage 1 ist gemdB3 § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB geboten. Die
Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten ist aus stddtebaulichen
Griinden (z.B. dorflich geprdgtes Gebiet) méglich. Diese Griinde
sind in der Begriindung des Bebauungsplanes anzugeben.

Die Auflage 2 war aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom
17.04.1996 erforderlich. In der vorliegenden Planfassung war
diese JFestselzung nicht eingearbeitet. Der Gemeinderatsbeschlul
wurde noch nicht vollzogen.

Die Auflage 3 dient =zur ordnungsgemdaBen Ausfertigung eines Be-
bauungsplanes.

Samtliche Auflagen sind redaktioneller Art. Sie kdnnen von der
Verwaltung in eigener Zustdndigkeit vorgenommen werden. Ein Ge-
meinderatsbeschlufl ist hierfiir nicht erforderlich.

Die Anderungen sind auf dem Plan zu kennzeichnen, das Dalum der
Anderungen ist auf dem Plan anzugeben.

Verfahrensrechtliche Fehler wurden nicht festgestellt.
Die Verfahrensvermerke sind noch vollstandig auszufiillen.

Sobald der Bebauungsplan entsprechend ergédnzt ist, darf das Ver-

fahren mit der Bekanntmachung nach § 12 BauGB abgeschlossen wer-

‘ den. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 44 Abs. 3 Sdtze
1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) sowie ein Hinweis
auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB (siehe § 215 Abs.
2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, wo der Bebauungsplan
eingesehen werden kann. Nach der Bekanntmachung wird das Land-
ratsamt Mithldorf a. Inn den Anzeigevermerk anbringen. Dazu sind
vier vollstandige Bebauungsplan-Ausfertigungen mit Begriindungen
und die Bekanntmachung vorzulegen.

|
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Rechtsbehel [sbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe (Zustellung) Widerspruch erhoben werden.
Fillt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erkldrungs- oder Leistiungsorte staatlich anerkannten
allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle eines solchen Tages der nachste
Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrill bei dem unterfertiyten Landratsamt in 84453
Muhldorf a. Inneinzulegen.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitiy bei der Regierung von Oherbayern, Maximilianstr.
39, 80538 Minchen, eingelegt wird.

Sl Tte iiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so
kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 Minchen, Bayerstrabe 30, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einleguny des Widerspruchs evhoben werden, auBer wenn
wegen besonderer Unstiande des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.

Die Klage muB den Kldger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behorde - Triger der Ausgangsbehérde -) und den
Streitgegenstand hezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegehen, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt
werden.

Der Klage und allen Schriftsdtzen sollen 4 Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt werden.

I. A. in Abdruck an:
Sachgebiet 36/2
gez. Herrn Beck
im Hause
Hoch mit 1 Bebauungsplan mit Begriindung
Reg.-Rat i.d.F. vom Dezember 1996

mit der Bitte um Kenntnisnahme
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Landratsamt Miihldor!l a. Inn

Téginger StraBe 18

Az (bitte bei Antwort angeben)
61-610/2 SG 35/4 st -

Herr Heimerl

Kurzmitteilung
84453 Mihldorf a. Inn
Bearbeiter Miithldorf a. Inn, den
18.03.1997

Tel .Durchwahl-Nummer :

r hl
08631/699-336

sachgebiet 36/2

Herrn Beck Ihr Schreiben /
Ihr Anruf vom

im Hause
Ihr Aktenzeichen

\ L 1
Betreff: Bauleitplanung;

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
Feld" der Gemeinde Heldenstein

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begriindung
‘ ‘ i.d.P. wvom 19.02,1997
\ 1 Bescheid vom 17.02.1997
‘ 1 Bekanntmachung

19 "Weidenbach - Kehrhamer

der Bitte um

=
e
oS

Kenntnisnahme

Stellungnahme

HINN

baldige Erledigung

Rilckgabe nach Kenntnisnahme

Weiterleitung an

Mitteilung iiber den Sachstand

000000k

Ausfiillung und Riicksendung
anliegender Vordrucke

zum Verbleib

1|

Der Eingang Ihres Schreibens vom

[] Abgabenachricht wurde erteilt

Beiliegende UnLerlagen werden fiir Thre Plansammlung iibersandt.

wird bestatigt.

Mit freundlichen Griiflen
i

eimerl

Zutreffendes ist angekreuzt
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|GEMEINDE  HELDENSTEIN

BEBAUUNGSPLAN 1

'WEIDENBACH - KEHRHAMER
FELD
|

1. ANDERUNGSFASSUNG
DEZEMBER ': o= n7 1997
‘M 1/500

ARCHITEKTEN  FRANKE UND MESSMER
‘3033] MUNCHEN  LUISENSTRASSE 43

91448 EMSKIRCHEN ~ ROSENLEITE 6
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GEMEINDE HELDENSTEIN

BEBAUUNGSPLAN
MIT 4
INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN

WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD

1. ANDERUNGSFASSUNG

vom 15 Dez, 1997

DEZEMBER 1997
|
|
|

® |

|
|

PLANUNG

ARCHITEKTEN FRANKE UND MESSMER

EMSKIRCHEN / MUNCHEN

. snbenal
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GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 1
FASSUNG DER 1. ANDERUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1 Geanderte Zeichnerische Darstellung M 1/500
2. Geanderte Festsetzungen durch Text (5.2.4)
8. Begrundung zur 1. Anderung
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T 4

GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 14
FASSUNG DER 1. ANDERUNG

- Garage mit Pultdach als giebelseitiger Anbau an das Hauptgebaude

- Garage mit Pultdach oder Satteldach als traufseitiger Anbau an das Hauptgebaude
- Garage oder Nebengebaude mit Satteldach oder Pultdach , freistehend

Alle Varianten basieren auf demselben Bautyp :

- Konstruktion als verputztes Mauernwerk oder verschalte Holz- / Massivkonstruktion

- Wandhoéhe max. 2,3 m Gber OKF Garage/Nebengebaude

- Dachneigung 107 - 187

- Ziegeldeckung; falls notwendig mit dichter Unterkonstruktion

5.2.4 Hauptgebaude (mit zwingend zwei VollgeschoRen)

Die Hohenlage der FuRbodenoberkante des 1. Vollgeschosses wird mit max. 20 cm
Uber Gelandecberkante bezogen auf die angrenzende ErschlieRungsstralte als 0.00
Hohe festgelegt ( Hohe der Stralle gemessen in der Flucht des Firstes ). In den Fal-
. len. wo kein Bezug zur ErschlieBungsstrae moglich ist, soll das Gebaude gemittelt
in das Gefalle der Grundstiicke einbeschrieben werden.
Bezugnehmend auf diese Ausgangshohe ist die maximale Wandhdéhe mit 5,6 m
und maximale Firsthohe der Gebaude mit 7,8 m bei einer maximalen Gebaudebrei-
te von 10,0 m festgelegt. Die Dachneigung ergibt sich zwangslaufig und ist deshalb
nicht festgelegt.

L indsa o o -

5.2.5 Anbauten an Hauptgebaude ( zwingend ein VollgeschoR )

| Fur die Anbauten an die Hauptgebaude sind keine Hohenvorgaben vorgesehen.
Lediglich soll die Firstnéhe der Pultddcher mindestens 1,3 m unter der Wandhohe
des Hauptgebaudes bleiben.

Gleichzeitig ( erganzend ) gelten die Erlduterungen zur Hohenlage mit ihren darge-
stellten Festsetzungen ( Seite 5)

526 Immissionsschutz

. Bei der Planung der Gebaude innerhalb des Geltungsbereiches ist individuell auf die
Emmissionssituation zu reagieren, sei es mit geeigneter Grundrissorientierung, Ori-
entierung von Luftungsfenstern zur schallabgewandten Seite oder Einbau von Fen-
stern mit Zwangsliftung.

53 AuRere Gestaltung gem. § 9 Abs.4 BauGB iV.m. Art.98 BayBO ) o

531 Als Dacheindeckungsmaterial der Hauptbaukdrper samt massiven Anbauten wird
naturrote Ziegeldeckung festgesetzt. Fur nachtragliche Ergdnzungen ( z.B. Winter-
garten ) und Vordacher ( Eingang ) sind Glasdacher erwlinscht.

w
w3
N

Dacheinschnitte sind unzulassig

5.3 3 Materialwechsal innerhalb einer Fassadenflache { z.B. EG verputzt, Giebel ver-
schalt) wird auch an den Garagen ausgeschlossen. In sich geschlossene Baukorper
als Anbauten, ob Garagen oder die Erweiterungen des Wohnbereichs, kénnen im
Material wechseln.
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GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD
FASSUNG DER 1. ANDERUNG

BEGRUNDUNG ;

gemaR § 9 Abs. 8 BauGB
Dezember 1997

M

Mit SatzungsbeschluR des bestehenden Bebauungsplanes war die Gemeinde Heldenstein
davon ausgegangen, man kénne die Bauwerber u.a. mit Hilfe eines Mustergrundrisses von
der vorliegenden Planung (berzeugen.

Mittlerweile, nachdem inzischen mehrere Bauwerber ihre Vorstellungen insbesondere zur
. Hausbreite vergetragen haben, erscheint es dem Gemeinderat Heldenstein nicht angemes-
sen, die Bauwerber zur Einhaltung der Breite des vorgegebenen Haustyps zu zwingen.

Die vorliegende Anderung des Bebauungsplanes ist dabei beschrénkt auf die Festsetzung
einer vergroRerten Hausbreite von 10 m fir alle Wohngebaude, sowohl in der Plandarstel-
lung als auch in den textlichen Festsetzungen.

Aus planerischer Sicht ist die angestrebte Hausbreite von 10 m flr die Gestalt des im Bau-
gebiet vorgesehenen Haustyps abtréglich. Es kénnen hierdurch nur unklarere, weniger ge-
richtete Baukérper entstehen. Die Dachneigung wird problematischer. Es bleibt zu hoffen,
daf nicht alle Bauwerber von groReren Hausbreite Gebrauch machen, und durch Beratung
der eine oder andere von der urspriinglich geplanten Haustiefe Uberzeugt werden kann.
ErfahrungsgemaR wird zudem von den Bauwerbern der Faktor Okonomie ( geringere Tiefe
= geringere Kubatur = geringere Baukosten ) in diesem Punkt nie bedacht.

. Weitere Anderungen des in der Urfassung des Bebauungsplanes vorgeschlagenen Hau-
styps wlrden die Grundziige der Planung in Frage stellen und in ihrer Wirkung letzlich das
Fehlen von Vorgaben und Richtwerten fur die Baukérperform dokumentieren.
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VERFAHRENSVERMERKE ZUR 1. VEREINFACHTEN ANDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES WEIDENBACH - WEST ,,KEHRHAMER FELD*

Verfahrensvermerke

Der Gemeinderat Heldenstein hat am 03.03.1998 die 1. Anderung des Bebauungsplanes
Weidenbach - West ,Kehrhamer Feld" im vereinfachten Verfahren nach § 13 Satz 1 und 2
BauGB als Satzung beschlossen.

Die Grundstuckseigentumer und die Eigentumer der benachbarten Grundstiucke haben geaen
die Anderung keine Einwande.

Heldenstein, den 05.03.1998

. Mdller, 1. Burgermeister

Anzeigeverfahren
Das formliche Anzeigeverfahren entfallt, da kein Beteiligter der Anderung widersprochen hat
(§ 13 Abs. 1 Satz 3 BauGB,).

Heldenstein, den 05.03.1998

7

Mdller, 1. Blurgermeister

' Bekanntmachungsvermerk

Die Gemeinde Heldenstein hat die vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes Weidenbach -
| West ,Kehrhamer Feld" ortstblich durch Anschlag an den Amtstafeln bekannt gemacht am
. 06.03.1998.

Die Anderung wird wahrend der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit
gehalten, Uber ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Anschlag wurde entfernt am 06.04.1998. Die Bebauungsplandnderung ist mit der
Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden (§ 10 Abs.3 Satz 4 BauGB).

Heldenstein, den 07.04.1998

; y

Mdller, 1. Burgermeister
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Landratsamt Miihldorf a. Inn Kurzmitteilung
Toginger StraBe 18 84453 Mihldorf a. Inn
;;7(bitte bei Antwort angeben) Bearbeiter Mihldorf a. Inn, den
61-610/2 Sg. 35/4 h - Herr Heimerl 16.04.1998
r { e 1 Tel.Durchwahl-Nummer :

08631/699-336
Sachgebiet 36/2 R e

z.Hd. Herrn Beck Thr Schreiben /

Ihr Anruf vom

im Hause Q

Ihr Aktenzeichen

Betreff: Bauleitplanung;
Vereinfachte 1. Anderung des Bebauungsplanes "Weidenbach,
Kehrhamer Feld" der Gemeinde Heldenstein

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begriindung i.d.F. vom 15.12.1997
1 Schreiben vom 16.04.1998
1 Bekanntmachung

der Bitte um

=
[
i

Kenntnisnahme

Stellungnahme

aod

baldige Erledigung

Rickgabe nach Kenntnisnahme

Weiterleitung an
Mitteilung iiber den Sachstand

Ausfiillung und Riicksendung
anliegender Vordrucke

Oooodi

zum Verbleib [] Abgabenachricht wurde erteilt

[:]Der Eingang lhres Schreibens vom wird bestdtigt.

Beiliegende Unterlagen werden fiir Thre Plansammlung iibersandt.

Mit freundlichen Griilen

1Erd2be
v
// v (/”
%V—L—\
Heimerl

Zutreffendes ist angekréuzt
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Bekanntmachung

— eipee-Bebaunngeplance — )
— der Anderung eines Bebauungsplanes — ')

Der Stmetmsmivtmmier — Gemeinderat
hat am 03. Marz 1998 fiir das Gebiet.

Bebauungsplan Weidenbach West "Kehrhamer Feld"
omomwsevemgepien — dic Anderung des Bebauungsplanes ') - als Satzung beschiossen. Sissenssausngspian — Diese

Anderung des Bebauungsplanes — ') i A gvamieer ') Dedarf gem. § 10 Abs. 2 BauGBb. .

¥ : wiimgoveniiniuimbipons it
" ; wer 1) Weder einer Anzeige noch einer. Genshmigung /

s
® T 5

Der Bebauungsplan liegt samt Begriindung ab Verdffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus = in den Amts-

rdumen der Verwaltungsgemeinschatt - ) .. Heldenstein, Schulstr. 5 a, 84431 Heldenstein

Zimmer Nr. ..8........ wihrend der allgemeinen Dienststunden &ffentlich aus, und kann dort eingesehen werden.

GemaB § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau-
gesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegeniber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von
Abwagungsmangeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenuber der
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Méngel begrinden soll, ist
darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches iiber die fristgemédBe Geltendmachung
etwaiger Entschidigungsanspriiche fir Eingriffe in eine bisher zuléssige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und Giber
das Erldschen von Entschadigungsanspriichen wird hingewiesen.

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise bzw. Riigen und Hinweise aus dem rechtsaufsichtlichen
Bescheid wird verwiesen.

Ortsiiblich bekanntgemacht durch Heldenstein, 05.03.1998
; 2 203
Ont, Tag

Anschlag an allen Ortstafeln
(z. B. Anschlag an der

GEMEINDE HELDENSTEIN

/éwé/

am?)

Abger 1 am 06.. April 19,98

/.

ol

it ul Dienstbezelchnung

) Nichizutreffendes streichen!

Boorberg-Vordruck 70 8610/671.2 - eines g bzw. bzw. der g Anderung
Richard Boorberg Verlag, 8000 Munchen BO, Tel. 089/43 20 55 Nachdruck verboten! (20687)
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Grundrisse

LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN

Sachbearb.: Herr Heimerl

Toéginger StraBe 18 Zimmer Nr.: 255

84453 Miihldorf a. Inn Telefon : 08631/699-336
Telefax : 08631/699-699

z Aktenz. : 61-610/2
Abdruck Sg. 35/4 h
= g Besuchs- Mo.-Fr. 8.00-12.00

zeiten 2Do. 14.00-16.00

Landratsamt Mihldorf a. Inn Mihldorf a. Inn, 16.04.1998

Postfach 409, 84446 Muhldorf a. Inn

Gemeinde
Heldenstein

84431 Heldenstein

Ihr Schreiben vom: 09.04.1998

Bauleitplanung;
Vereinfachte 1. Anderung des Bebauungsplanes "Weidenbach, Kehr-
hamer Feld" der Gemeinde Heldenstein

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begriindung
¥ ads B o vam el S T2l 9 357
1 Verfahrensordner
1 Empfangsbestatigung

Die vereinfachte 1. Anderung des Bebauungsplanes '"Weidenbach, {
Kehrhamer Feld" bedarf gemdaB § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB a.F.

keiner Genehmigung oder Anzeige nach § 11 BauGB a. F., da von

den Eigentiimern der von der Anderung und Ergédnzung betroffenen
Grundstiicke und von den Trigern &ffentlicher Belange keine Ein-

widnde erhoben wurden.

Verfahrensrechtliche Fehler wurden nicht festgestellt.
Das Anderungsverfahren wurde mit der Bekanntmachung abge-

schlossen. \

I. A,

3ez_.

Hoch
Reg.-Rat

www.ohne-makler.net/expose/438134 Seite 53/53



	Exposé
	Wohnen in Heldenstein OT Weidenbach
	provisionsfreies Baugrundstück in familienfreundlicher Ortsrandlage voll erschlossen ohne Bauzwang
	Objekt-Nr. OM-438134
	Wohnen
	320.000 €



	Exposé - Beschreibung
	Objektbeschreibung
	Lage
	Infrastruktur:


	Exposé - Galerie
	Exposé - Galerie
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Grundrisse

